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b) Gesetz über die Pfandbriefe und verwandte Schuld
verschreibungen. öffentlich-rechtlicher Kreditanstal
ten in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs
nummer 4135-1, veröffentlichten bereinigten Fas
sung, zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes 
vom 24. April 1986 (BGBl. I S. 560)
Das Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maßgabe:

1. Der Republikhaushalt der Deutschen Demokrati
schen Republik steht dem Bund gleich.

2. Öffentlich-rechtliche Kreditanstalten dürfen in 
der Deutschen Demokratischen Republik die in 
diesem Gesetz geregelten Geschäfte betreiben, 
soweit sie aus diesen Geschäften Rechte erwer
ben, die entsprechenden Rechten in der Bundes
republik Deutschland gleichwertig sind.

3. Das Vorzugsrecht im Konkurs nach §6 besteht 
auch im Verfahren nach der Verordnung über die 
Gesamtvollstreckung.

c) Gesetz über Bausparkassen vom 16. November 1972 
(BGBl. I S.2097), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Abs. 22 des Gesetzes vom 29. März 1983 (BGBl. IS. 377)

Das Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlasse
nen Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maß
gabe:

1. Der Republikhaushalt der Deutschen Demokrati
schen Republik steht dem Bund gleich.

2. Bausparkassen dürfen in der Deutschen Demo
kratischen Republik Darlehen nach Maßgabe des 
§ 7 Abs. 1 und 4 gewähren, soweit sie aus diesen 
Geschäften Rechte erwerben, die entsprechen
den Rechten in der Bundesrepublik Deutschland 
gleichwertig sind.

III. Gesetz über das Kreditwesen vom 11. Juli 1985 (BGBl. I 
S. 1472), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2408)

Das Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maßgabe:

(1) a) Kredite an den Republikhaushalt der Deutschen
Demokratischen Republik entsprechen Krediten 
an den Bund.

b) Gewährleistungen durch den Republikhaushalt 
der Deutschen Demokratischen Republik ent
sprechen Gewährleistungen des Bundes.

c) Dem Postgiro- und Postsparverkehr der Deut
schen Bundespost entsprechende Geschäfte der 
Deutschen Post stehen diesen Geschäften der 
Deutschen Bundespost gleich.

(2) Die §§21 bis 22 a finden für den Sparverkehr in der 
Deutschen Demokratischen Republik für Spareinlagen 
auf Spargirokonten und Sparkonten keine Anwendung, 
sofern diese Einlagen vor dem 1. Juli 1990 eingezahlt wor
den sind. § 53 über Zweigstellen mit Sitz in einem anderen 
Staat ist auf Zweigstellen von Kreditinstituten aus der 
Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demokra
tischen Republik und umgekehrt nicht anzuwenden.

(3) Soweit ein Kreditinstitut mit Sitz in der Deutschen De
mokratischen Republik bei Inkrafttreten dieses Vertrags 
Bankgeschäfte in dem in § 1 Abs. 1 bezeichneten Umfang 
betreiben durfte, gilt die Erlaubnis nach § 32 als erteilt. § 61 
Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Das Bundesaufsichtsamt kann Gruppen von Kreditin
stituten oder einzelne Kreditinstitute mit Sitz in der Deut
schen Demokratischen Republik von Verpflichtungen 
aufgrund dieses Gesetzes freisteilen, wenn dies aus be
sonderen Gründen, insbesondere wegen der noch fehlen
den Angleichung des Rechts der Deutschen Demokrati
schen Republik an das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, angezeigt ist.

(5) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im ersten 
und letzten Rechtszug über Klagen gegen Entscheidun
gen des Bundesaufsichtsamts nach diesem oder anderen 
Gesetzen oder wegen Untätigkeit des Bundesaufsichts
amts, wenn der Kläger seinen Sitz oder Wohnsitz in der 
Deutschen Demokratischen Republik hat.

(6) Solange nicht einem Gericht in der Deutschen Demo
kratischen Republik die in § 28 Abs. 2, § 46 Abs. 2 und § 46 a 
des Gesetzes über das Kreditwesen genannten Aufgaben 
durch Gesetz oder Verordnung übertragen worden sind, 
übernimmt das Amtsgericht Charlottenburg diese Aufga
ben. § 46 b des Gesetzes über das Kreditwesen gilt für Kre
ditinstitute in der Deutschen Demokratischen Republik 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Konkursverfahrens 
das Verfahren nach der Verordnung über die Gesamtvoll
streckung tritt und daß die Gesamtvollstreckung nur auf 
Antrag des Bundesaufsichtsamtes eingeleitet werden 
kann.

IV. Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Januar 1970 (BGBl. I S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Fe
bruar 1990 (BGBl. I S. 266)

Das Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maßgabe:

1. Der Republikhaushalt der Deutschen Demokrati
schen Republik steht dem Bund gleich.

2. § 13 Abs. 3 und 4 sind für Kapitalanlagegesellschaften 
in der Deutschen Demokratischen Republik im Ver
fahren nach der Verordnung über die Gesamtvoll
streckung sinngemäß anzuwenden.

3. Bei den Vorschriften des 4. Abschnittes für Grund
stücks-Sondervermögen ist die Deutsche Demokrati
sche Republik den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellt.

V. . Versicherungsaufsichtsgesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 13. Oktober 1983 (BGBl. I S. 1261), zu
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. De
zember 1986 (BGBl. I S. 2595)

Das Gesetz und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen gelten mit folgender Maßgabe:

1. Inland im Sinne dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ist 
der gesamte Geltungsbereich dieses Gesetzes.

2. (1) Die Versicherungsaufsicht in der Deutschen De
mokratischen Republik obliegt dem Bundesaufsichts
amt für das Versicherungswesen. Genehmigungen, 
die die Aufnahme des Versicherungsgeschäfts in der 
Deutschen Demokratischen Republik ermöglichen 
und versicherungsaufsichtliche Genehmigungen für 
Versicherungsunternehmen mit Sitz oder Niederlas
sung in der Deutschen Demokratischen Republik 
werden nach Maßgabe des Abschnitts II Nr. 8 der An
lage II erteilt.

(2) Über Anfechtungsklagen gegen Entscheidungen 
des Bundesaufsichtsamts für das Versicherungswe
sen oder Klagen wegen Untätigkeit des Bundesauf
sichtsamts entscheidet das Bundesverwaltungsge
richt im ersten und letzten Rechtszug.

3. (1) Im Interesse der Versicherten und zur Gewährlei
stung der Erfüllbarkeit der in der Deutschen Demo
kratischen Republik bestehenden Verpflichtungen 
der Versicherer kann die zuständige Stelle der Bun
desrepublik Deutschland durch Rechtsverordnung 
die den Versicherungsverträgen zugrundeliegenden 
allgemeinen Versicherungsbedingungen ändern und 
in Einzelfällen Ausnahmen von den geltenden Versi
cherungsbedingungen zulassen.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann genehmigen, daß 
beim Abschluß von Versicherungsverträgen über Ri
siken, die in der Deutschen Demokratischen Repu-


